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Abb.  01 I Blick von der Werse auf den Ortskern Abb.  02 I Denkmalgeschütztes Brennereigebäude

Abb.  03 I Kirchplatz vor der Umgestaltung Abb.  04 I Blick auf die Kirche St. Ludgerus 
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Werse, die durch das Büro N erarbeitet wird.

Der Ziel- und Entwicklungsplan dient als stra-
tegisches Instrument, um langfristige städ-
tebauliche Perspektiven und Entwicklungs-
möglichkeiten für Albersloh aufzuzeigen. 
Einerseits soll er helfen, das Ortsbild und prä-
gende Gestaltungsmerkmale zu bewahren, 
andererseits werden Entwicklungsspielräume 
aufgezeigt, die zur nachhaltigen Stärkung 
des Ortsteils beitragen können. 

Im Rahmen der Beteiligungsprozesse wur-
den verschiedene Maßnahmen zur Aufwer-
tung und Stärkung Alberslohs erarbeitet, den 
Themenbereichen bauliche Entwicklungen, 
Erschließung, Ortsbild und Natur zuzuord-
nen sind. Hierzu gehören insbesondere die 
Verbesserung und Schaffung von Wegebe-
ziehungen. Ergänzend dazu umfasst der Ziel- 
und Entwicklungsplan aktuelle Bauvorhaben 
und Gestaltungsoptionen zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität mittels Stadtmobiliar und 
Beleuchtung. Ziel ist es, dass alle öffentlichen 
und privaten Maßnahmen ein harmonisches 
Gesamtbild ergeben und räumliche Bezüge 
frühzeitig mitgedacht werden. 

Die in den letzten zwei Jahren erarbeiteten 
Maßnahmen werden im vorliegenden Ziel- 
und Entwicklungsplan sowohl inhaltlich als 
auch grafisch zusammengeführt. Sie bilden 
die Grundlage für eine nachhaltige, identi-
tätsstiftende Ortsentwicklung sowie für den 
Bebauungsplan „Dorfkern Albersloh“ der 
derzeit erarbeitet wird. Dieser schafft die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.

Seit dem Jahr 2023 wird für den Ortsteil Al-
bersloh der Stadt Sendenhorst das Projekt 
„ZukunftDorfAlbersloh“ im Rahmen des Bun-
desprogramms Zukunftsfähige Innenstädte 
und Zentren (ZIZ) erarbeitet. 

Anlass des Projekts ist die Erkenntnis, dass 
sich Albersloh – wie viele andere Städte und 
Gemeinden – in einem stetigen Wandel be-
findet. Veränderungen in den Bereichen Städ-
tebau, Wohnen und Mobilität, aber auch die 
Folgen des demografischen Wandels sowie 
der Strukturwandel in Wirtschaft und Einzel-
handel prägen zunehmend das Ortsbild und 
die Lebensbedingungen vor Ort. Vor diesem 
Hintergrund hat die Stadt Sendenhorst ge-
meinsam mit dem Büro steg.NRW einen um-
fassenden Beteiligungsprozess angestoßen. 

In zahlreichen Formaten der Bürgerbeteili-
gung wurden Leitbilder und Konzepte entwi-
ckelt, die aufzeigen, wie sich Albersloh in den 
kommenden Jahren weiterentwickeln soll. 
Ziel dieser Konzepte ist es, Handlungsstrate-
gien und Maßnahmen zu formulieren, die so-
wohl die Funktionalität des Ortes sichern als 
auch den dörflichen Charakter und den so-
zialen Zusammenhalt stärken und bewahren. 
Im Ergebnis dieses Prozesses entstanden 13 
Einzelprojekte. Diese reichen von organisato-
rischen und partizipativen Projekten – etwa 
der Gründung eines Dorfbeirates – bis hin zu 
konkreten städtebaulichen Maßnahmen, die 
in den kommenden Jahren umgesetzt wer-
den sollen. Dazu zählen unter anderem die 
Erarbeitung des vorliegenden städtebauli-
chen Ziel- und Entwicklungsplans sowie die 
konzeptionelle Planung der Uferbereiche der 

Anlass und Ziel der Planung
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Abb.  05 I Geltungsbereich Ziel- und Entwicklungsplan
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Untersuchungsraum
Der Ziel- und Entwicklungsplan umfasst einen 
rund 8,55 Hektar großen Geltungsbereich, der 
im Wesentlichen den historischen Ortskern 
von Albersloh sowie angrenzende Bereiche im 
Norden und Süden umfasst.

Begrenzt wird der Geltungsbereich durch

•	 eine rückwärtige Zuwegung der Grund-
stücke an der „Bergstraße“ (Flurstück 538, 
Flur 30, Gemarkung Albersloh) und die 
Werse im Westen,

•	 den Friedhof, den „Friedhofsweg“ und 
die „Wolbecker Straße“ im Norden,

•	 die Bebauung entlang der „Bahnhof- 
straße“ bzw. der „Ludgerusstraße“ sowie 
die „Ludgerusstraße“ im Osten sowie

•	 die Bebauung entlang der „Ludgerusstra-
ße“ sowie die Flurstücke 735, 1177, 893 
und 1540 (Flur 30, Gemarkung Albersloh) 
im Süden.

Das Zentrum des Ortsteils Albersloh wird 
durch die „Bahnhofstraße“, den „Kirchplatz“ 
sowie einen Teil der „Sendenhorster Straße“ 
gebildet. Hier konzentrieren sich die zentralen 
Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, 
die maßgeblich zur Nahversorgung und Bele-
bung des Ortskerns beitragen.

Entlang dieser Straßen prägt eine ein- bis 
zweigeschossige Straßenrandbebauung mit 
Wohn- und Geschäftshäusern das Straßen-
bild. Diese kleinteilige, ortstypische Struktur 
verleiht dem Ortskern seinen charakteristi-
schen Maßstab. In den rückwärtigen Grund-

stücksbereichen schließen überwiegend Gär-
ten, Stellplätze und Nebenanlagen an.

Im Osten des Geltungsbereiches, entlang der 
Straße „Teckelschlaut“, befinden sich kirchli-
che und soziale Einrichtungen, wie spielsweise 
die Kita St. Ludgerus, die eine wichtige Rolle 
im Gemeindeleben spielen. Unmittelbar an-
grenzend liegt die „Wiemhove“, eine zentral 
gelegene Grünanlage, die den Kirchplatz mit 
der Straße „Teckelschlaut“ verbindet und als 
öffentlicher Freiraum und Ort der Begegnung 
dient.

Der Südosten des Plangebiets wird über-
wiegend durch Wohnnutzungen geprägt, 
während im Süden, an der „Bergstraße“, der 
Standort der Feuerwehr mit einem vorgela-
gerten öffentlichen Parkplatz liegt. 

Entlang der westlichen Gebietsgrenze verläuft 
der Fluss „Werse“ mitsamt den begleitenden 
Grün- und Uferrandbereichen. Die Werse stellt 
nicht nur ein wichtiges ökologisches Element 
dar, sondern bietet zugleich hohe Aufenthalts-
qualitäten und Potenziale für die Freiraument-
wicklung im Rahmen zukünftiger Planungen.
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Abb.  06 I Preußische Kartenaufnahme 1836 - 1850

Abb.  07 I Fliegeraufnahme 1958



7

ge Krieg brachte weitreichende Zerstörungen, 
Plünderungen und Bevölkerungsverluste mit 
sich, von denen sich das Dorf nur langsam er-
holen konnte. Im Siebenjährigen Krieg lagerte 
zeitweise französisches Militär in der Nähe von 
Albersloh. Im 18. Jahrhundert blieb die Land-
wirtschaft prägend für Albersloh und die Ein-
wohnerzahl erholte sich. So zähle der Ort 1720 
bereits 1200 Einwohner. Mit der Neuordnung 
der Verwaltungsstrukturen wurde Albersloh ab 
1804 (im Rahmen der napoleonischen Herr-
schaft und danach unter preußischer Verwal-
tung) neuen Gerichts- und Verwaltungsbezir-
ken zugeordnet.

1903 erfolgte der Anschluss Alberslohs an 
das Eisenbahnnetz, was die Mobilität und 
wirtschaftliche Verbindungen verbesserte. In 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setz-
te - wie in vielen ländlichen Bereichen - eine 
Zunahme des Verkehrs, des Pendelns und 
Wohnbedarfs in der Nähe größerer Städte 
(insbesondere Münster) ein. Dies führte zu 
verstärkter Siedlungsverdichtung und dem 
Wachstum von Baugebieten am Ortsrand.

Mit der nordrhein-westfälischen Kommunal-
reform wurden am 1. Januar 1975 die Ge-
meinde Albersloh, die bisher dem im Zuge 
der kommunalen Gebietsreform aufgelösten 
Amt Wolbeck angehört hatte, Ortsteil der 
Stadt Sendenhorst. Im gleichen Jahr wurde 
der Personenverkehr der Eisenbahn einge-
stellt. In den letzten Jahren nahm die Nach-
frage nach Wohnraum in Albersloh nicht ab. 
So wurden insbesondere im Süden und Süd-
osten neue Wohngebiete erschlossen. 

Historische Entwicklung
Als eine der frühesten schriftlichen Belege 
für Menschen in der Gegend des späteren 
Kirchspiels Albersloh gilt eine Urkunde aus 
dem Jahr 880. In dieser wird ein „Erulf in Ar-
nahurst“ (heutige Bauernschaft Ahrenhorst) 
erwähnt, der Abgaben an das Kloster Werden 
zu leisten hatte. Der Ortsname „Albersloh“ 
erscheint erstmals 1171 in einer bischöflichen 
Urkunde, in der ein „Woldericus de Albrectes-
lo“ als Zeuge auftritt. Der Name wird häufig 
als „Wald des Albrecht/Albrechtsloh“ gedeu-
tet, womit auf einen Grundbesitzer Albrecht 
verwiesen würde. Es ist davon auszugehen, 
dass bereits vorher erste Besiedelungen auf 
einer Aufschüttung oberhalb der Werse statt-
gefunden haben. Um 1150 wurde in diesem 
Bereich die erste steinerne Kirche errichtet. 
Noch heute befindet sich die Kirche St. Lud-
gerus an dem gleichen Standort.

Die Entwicklung Alberslohs ist auf eine enge 
Verflechtung mit der Stadt Münster zurück-
zuführen. Viele der in Albersloh vorhandenen 
Bauernhöfe befanden sich im Eigentum der 
münsteraner Bischöfe, des Domkapitels und 
der Klöster sowie Adelsfamilien. Diese bauten 
die Höfe mit der Zeit zu Adelssitzen aus. Ins-
gesamt befanden sich sieben solcher Sitze in 
Albersloh, von denen jedoch heute nur noch 
Überreste vorhanden sind. Das Wachstum 
des Ortes zeigte sich auch in den Einwohner-
zahlen. So wohnten um 1498 ca. 434 steuer-
pflichte Personen in Albersloh. Das 16. bis 18. 
Jahrhundert war für Albersloh eine Zeit großer 
Herausforderungen. Im Zeitraum 1580–1609 
wurde die Region mehrfach von Spaniern und 
Niederländern heimgesucht. Der Dreißigjähri-
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STÄDTEBAULICHE ANALYSE 
ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 
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Nr. 3

Wersetal I C

Satzung
Wersetal I B

Nr. 5.1
Albersloh Süd I

1. Änd.

Nr. 7
Wolbecker Straße

Nr. 8
Albersloh - Mitte

Nr. 6
Albersloh Süd II

Abb.  08 I Ausschnitt Regionalplan Münsterland Abb.  09 I Flächennutzungsplan Sendenhorst

Abb.  10 I Rechtskräftige Bebauungspläne

L 586

L
 5

8
5

L 586

K 33

L 
58

5

L 585

L 
58

5

L 586

Wersewanderweg

Wersewanderweg

W
e

rs
e

w
an

d
e

rw
e

g

A
h

o
rnw

e
g

Lind
enw

eg

Birkenallee

Kiefernw
eg

W
e

rs
et

al

B
e

rg
st

ra
ße

D
ro

sse
lg

asse

Sendenhorster Straße

Friedensstraße

Falke
nstraße

K
ie

b
itz

w
e

g

S
ch

w
al

b
e

nw
e

g

Bahnhofstraße

Z
u

r L
an

d
e

sb
ah

n

König-Goldemar-Weg

Pfarrer-Hüls-Weg

Möllers Kamp

T
ils

ite
r 

W
e

g
G

es
ch

er
m

an
nw

eg

Te
cke

lsch
lau

t

H
ab

ichtshö
h

e

St.-Josef-Straße

Friedhofsw
eg

K
irc

hp
la

tz

Bahnhofstraße

Friedhofsweg

W
ol

b
ec

ke
r 

S
tr

aß
e

Lu
d

g
e

ru
sstraße

Münsterstraße

M
ü

hl
e

nf
u

rt

Zur Werseaue

K
irc

hp
la

tz

L
u

d
g

e
ru

sstraße

W
o

lb
e

ck
e

r 
S

tr
aß

e

D

Abb.  11 I Überschwemmungs - u.  
	    Landschaftsschutzschutzgebiet
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vorgesehenen Maßnahmen – soweit rechtlich 
möglich – in den Bebauungsplan „Dorfkern 
Albersloh“ überführt werden. Dabei gilt es die 
Vorgaben der übergeordneten Planungen zu 
berücksichtigen. Neben dem genannten Re-
gional- und Flächennutzungsplan sind zudem 
die naturfachlichen Vorgaben zu beachten. 
Teile des nördlichen Planbereiches sind als 
festgesetztes Überschwemmungsgebiet der 
Werse gekennzeichnet. Zudem werden die 
Uferbereiche der Werse nahezu vollständig als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Hier 
setzt insbesondere die Maßnahme „konzepti-
onelle Planung der Uferbereiche der Werse“ 
des ZukunftDorfAlbersloh an, welche durch 
das Büro N erarbeitet wird und z.T. integraler 
Bestandteil des Ziel- und Entwicklungsplanes 
ist. Ergänzend zu den genannten Planungen, 
hat die Stadt Sendenhorst in den letzten Jah-
ren einige Konzepte zur Steuerung der Stadt-
entwicklung in den Ortsteilen Sendenhorst 
und Albersloh auf den Weg gebracht. Dazu 
zählt u.a. das Einzelhandelskonzept, wel-
ches große Teile des historischen Ortskern 
als Zentralen Versorgungsbereich kennzeich-
net und sich für eine Stärkung des Einzelhan-
delsstandort im Ortskern ausspricht. Auch 
diesem Aspekt wird in der vorliegenden Pla-
nung Rechnung getragen.

Übergeordnete Planungen

Abb.  12 I Einzelhandelskonzept Sendenhorst

Für die Erarbeitung des Ziel- und Entwick-
lungsplan Albersloh erfolgte zunächst eine 
Grundlagenermittlung, in der u.a. die überge-
ordneten Planungen betrachtet wurden. Aus-
gewählte Planungen werden in den Abbildun-
gen 08 - 12 dargestellt. 

Der Regionalplan Münsterland legt den Plan-
bereich als Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) fest. Bedeutsam ist die Darstellung der 
Landesstraße 586 die heute von Nordwesten 
kommend Albersloh in Richtung Südosten 
quert. Vorgesehen ist, dass diese frequentierte 
Straße künftig als Ortsumgehung im Osten des 
Ortsteils verläuft. Damit wird eine langfristige 
Reduzierung des Verkehrsaufkommens und 
damit eine Steigerung der Aufenthaltsqualität 
im Ortskern angestrebt, die im Ziel- und Ent-
wicklungsplan verankert wird. Aus dem Regio-
nalplan abgeleitet, gilt der wirksame Flächen-
nutzungsplan der Stadt Sendenhorst. Dieser 
stellt die Flächen im Dorfkern von Albersloh 
überwiegend als „Gemischte Bauflächen“ dar. 
Darüber hinaus werden die Flächen im Be-
reich der Kirche, der Kita und der Feuerwehr 
entsprechend ihrer Nutzung als „Flächen für 
den Gemeinbedarf“dargestellt. Für Albersloh 
gelten bereits mehrere rechtskräftige Bebau-
ungspläne, die allesamt aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt wurden. Auffallend 
ist, dass derzeit für den Ortskern selbst und 
die angrenzenden Flächen kein Bebauungs-
plan besteht. Die Zulässigkeit von Vorhaben 
richtet sich nach § 34 BauGB. Dieser Bereich 
deckt sich zum Großteil mit dem Geltungs-
bereich des Ziel- und Entwicklungsplanes. 
So können die im Ziel- und Entwicklungsplan 
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leistungen des täglichen Bedarfs in fußläufiger 
Reichweite zueinander liegen. Die kompakte 
Siedlungsstruktur begünstigt kurze Wege und 
eine funktionale Durchmischung. Ihre gezielte 
Weiterentwicklung – etwa durch die Verbes-
serung innerörtlicher Wegebeziehungen und 
die Stärkung der Nahversorgung – kann einen 
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung des Ortskerns leisten.

Städtebauliche Analyse

•	 Nutzungen
Der Ortskern von Albersloh weist eine hetero-
gene Nutzungsstruktur auf, die insbesondere 
entlang der „Bahnhofstraße“ und rund um 
den „Kirchplatz“ deutlich erkennbar ist. Hier 
konzentrieren sich verschiedene Handels- und 
Dienstleistungsnutzungen, die wesentlich zur 
Funktion des Ortskerns als zentraler Versor-
gungsbereich beitragen. Diese Nutzungen be-
finden sich überwiegend in der Erdgeschoss-
zone der Gebäude und prägen damit das 
Straßen- und Ortsbild, während in den Ober-
geschossen vorwiegend Wohnnutzungen vor-
handen sind. Im Nordwesten des Plangebie-
tes befindet sich ein Vollsortimenter, der eine 
zentrale Rolle für die örtliche Nahversorgung 
einnimmt. Gemäß des Einzelhandelskonzep-
tes ist dieser Standort langfristig zu sichern 
und zu stärken, sodass dies ein wesentliches 
Ziel der städtebaulichen Entwicklung Albers-
lohs darstellt. Rund um den „Kirchplatz“ sind 
mehrere gastronomische Angebote angesie-
delt, die diesen Bereich als wichtigen sozialen 
Treffpunkt stärken. Ergänzend dazu befinden 
sich im östlichen Teil des Untersuchungsrau-
mes kirchliche und soziale Einrichtungen, wie 
beispielsweise die Kindertagesstätte, die eine 
wichtige Versorgungsfunktion für die Bevölke-
rung übernehmen. Im Süden des Plangebie-
tes nimmt der Anteil an Wohnnutzungen zu 
und setzt sich in die angrenzenden Siedlungs-
bereiche fort, wodurch ein fließender Über-
gang zwischen den gemischten Nutzungen im  
Ortskern und den wohngeprägten Randlagen 
entsteht. Insgesamt zeigt sich, dass in Albers-
loh die wesentlichen Nutzungen und Dienst-

•	 Geschossigkeit
Die Bebauungsstruktur im Ortskern von Al-
bersloh ist insgesamt kleinteilig geprägt. 
Überwiegend sind zweigeschossige Baukör-
per, die dem Ortskern einen dörflich gepräg-
ten Maßstab verleihen, vorhanden. Entlang 
des „Kirchplatzes“ und der „Sendenhorster 
Straße“ zeigt sich hingegen eine überwiegend 
zweigeschossige Straßenrandbebauung, die 
als Raumkanten den Straßenraum fasst und 
die Bedeutung dieser zentralen Bereiche un-
terstreicht. Im Süden des Plangebietes befin-
den sich vereinzelt dreigeschossige Gebäude, 
die sich vom umgebenden Bestand abheben, 
jedoch den ortsbildprägenden Maßstab nicht 
wesentlichen stören. Sie verdeutlichen zu-
gleich, dass eine maßvolle Nachverdichtung 
im Ortskern grundsätzlich möglich ist.

Abb.  15 I Vollsortimenter
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mit den Außenstadtteilen und dem Zentrum 
Münsters zu verknüpfen. Ein möglicher Verlauf 
zwischen Sendenhorst, Albersloh und Münster 
wird derzeit geprüft.

•	 Erschließung
Der Ortsgrundriss von Albersloh wird stark 
durch die Landesstraßen L 586 (Münster – Sen-
denhorst – Beckum) und L 585 (Telgte – Wol-
beck – Albersloh – Drensteinfurt) geprägt, die 
im Westen des Plangebietes an der Kreuzung 
Münsterstraße/Sendenhorster Straße aufein-
ander treffen. Die innerörtlichen Straßen wei-
sen aufgrund ihrer historischen Entwicklung 
überwiegend schmale Querschnitte auf, an 
denen der ursprüngliche Ortsgrundriss noch 
heute ablesbar ist. Derzeit bestehen Fußwege 
und Wegeverbindungen im Bereich der Wiem-
hove, zwischen der Straße „Teckelschlaut“ 
und dem Kirchplatz, zwischen der Senden-
horster Straße und dem südlichen Parkplatz 
sowie als Fußgängerbrücken über die Werse. 
Historisch verfügte Albersloh über deutlich 
mehr innerörtliche Fußwege, die verschiedene 
Ortsteile miteinander verbanden. Im Rahmen 
des Projekts ZukunftDorfAlbersloh wurde von 
den Bürgerinnen und Bürgern mehrfach der 
Wunsch nach neuen bzw. wiederhergestellten 
Wegeverbindungen abseits der Hauptver-
kehrsstraßen geäußert, um barrierefreie Ver-
bindungen zu schaffen und die Verkehrssicher-
heit im Straßenraum zu erhöhen. Der Ziel- und 
Entwicklungsplan greift diese Themen auf und 
prüft entsprechende Maßnahmen. Überörtli-
che Radverbindungen wie der Wersewander-
weg und die 100-Schlösser-Route spielen eine 
wichtige Rolle. Zur Stärkung des Tourismus 
soll der Ortskern besser an diese Radwege an-
gebunden werden. Zudem plant die Stadtre-
gion Münster Velorouten (Radvorrangrouten), 
um Umlandgemeinden wie Albersloh stärker 

•	 Ortsbild
Die Werse mit ihren Uferbereichen prägt das 
Ortsbild von Albersloh wesentlich und über-
nimmt eine wichtige Funktion für die örtliche 
Naherholung. Teile des Ufers, wie etwa der 
Wäscherinnensteg, sind bereits heute öffent-
lich zugänglich. Dieses Potenzial soll im Rah-
men der Maßnahme „Konzeptionelle Planung 
der Uferbereiche der Werse“ weiterentwickelt 
werden, um die Aufenthaltsqualität zu stei-
gern und die Werse stärker in das Ortsgefüge 
einzubinden. Weitere ortsbildprägende und 
denkmalgeschützte Elemente befinden sich 
im Umfeld der Kirche. Hier ist die Dichte an 
historischen Bauwerken besonders hoch, und 
der ursprüngliche Ortsgrundriss deutlich er-
kennbar, was diesem Bereich eine identitäts-
stiftende Bedeutung verleiht. Auch im Süden 
des Plangebietes finden sich einzelne denk-
malgeschützte Gebäude, wie die ehemalige 
Brennerei, die künftig instand gesetzt und 
wieder in das städtebauliche Gefüge integ-
riert werden soll.

Abb.  18 I Blick vom Steg auf den Ortskern
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ZIEL- UND ENTWICKLUNGSPLAN
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2 Neuordnung Sendenhorster Straße 12 
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3 Nachverdichtung im Ortskern
4 Stärkung / Aufwertung Standort 

Nahversorger

Erschließung

1 Fußgänger-Steg entlang des 
Werseufers

2 Neue innerörtliche 
Wegeverbindungen

3 Neue Wegeführung entlang 
des östl. Werseufers

4 Ertüchtigung / Verbreiterung 
Brücken

5 Ortsdurchfahrt umgestalten / 
beruhigen

Ortsbild / Aufenthaltsqualität

1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
- Gestaltungssatzung

Abb.  19 I Ziel- und Entwicklungsplan
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Neben den öffentlichen Vorhaben sind auch 
private Projekte berücksichtigt, von denen 
anzunehmen ist, dass sie künftig einen prä-
genden Einfluss auf das Ortsbild und die städ-
tebauliche Entwicklung Alberslohs haben wer-
den.

Zur besseren Lesbarkeit und thematischen 
Strukturierung wurden alle Maßnahmen vier 
Oberthemen zugeordnet:

•	 Bauliche Entwicklungen

•	 Erschließung

•	 Ortsbild I Aufenthaltsqualität

•	 Natur

Ergänzend sieht der Ziel- und Entwicklungs-
plan die übergeordnete Maßnahme „Ge-
staltungssatzung“ vor, die im Rahmen der 
anschließenden Bauleitplanung erarbeitet 
werden soll und für den gesamten Geltungs-
bereich gilt. 

Insgesamt stellt der Ziel- und Entwicklungs-
plan ein Steuerungsinstrument für die zukünf-
tige Ortsentwicklung dar. Er bündelt die Ziele 
und Maßnahmen in einem integrierten Kon-
zept, das als fachliche Orientierung für Verwal-
tung, Politik und Öffentlichkeit dient.

Nachfolgend werden die einzelnen Inhalte 
und Maßnahmen detailliert erläutert:

Städtebaulicher Ziel- und Entwicklungsplan
Der Ziel- und Entwicklungsplan für Albersloh 
dient als strategisches städtebauliches Instru-
ment, um die zukünftige räumliche Entwick-
lung des Ortskerns in zu steuern. Er formuliert 
Leitlinien, Entwicklungsziele und konkrete 
Maßnahmen, die auf einer integrierten Be-
trachtung der baulichen, funktionalen und ge-
stalterischen Strukturen beruhen. Der Plan ver-
steht sich dabei als informelles Instrument und 
handlungsleitendes Konzept, das als Grundla-
ge für zukünftige planerische Entscheidungen 
und Abstimmungen dient.

Anlass für die Erarbeitung des Plans war das 
Bestreben, die im Rahmen des Beteiligungs-
prozesses „ZukunftDorfAlbersloh“ gemein-
sam mit den Bürgerinnen und Bürgern ent-
wickelten Ideen und Anregungen in einen 
räumlich-strategisches Planwerk zusammen-
zuführen. Ziel ist es, die ortsspezifischen Po-
tenziale des Ortskerns zu erkennen, weiterzu-
entwickeln und langfristig zu sichern. 

Entsprechend wurden die im Prozess erarbei-
teten Maßnahmen im Ziel- und Entwicklungs-
plan visualisiert und / oder durch farbige Maß-
nahmenpunkte verortet. Die baulichen und 
erschließungsbezogenen Projekte, z.B zur 
Verbesserung der Wegebeziehungen oder 
Nachverdichtung wurden konkret in den Plan 
eingezeichnet. Langfristig oder organisato-
risch ausgerichtete Maßnahmen, etwa die Ver-
kehrsberuhigung des Ortskerns, sind eben-
falls im Plan enthalten, werden jedoch nur als 
Punkte, ohne ergänzende zeichnerische Dar-
stellung, verortet.
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2 Neue innerörtliche 
Wegeverbindungen
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1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
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Abb.  20 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan

Abb.  21 I Ehemalige Brandweinbrennerei Abb.  22 I Gewerbe im Ortskern
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Firsthöhen der angrenzenden Bestandsge-
bäude werden übernommen, sodass sich der 
Neubau harmonisch in das Ortsbild einfügt. 
Durch die geplante Bebauung entstehen zwei 
neue, klar gefasste Hofbereiche. Der vordere 
Hof befindet sich im Umfeld der denkmalge-
schützten Brennerei. Hier ist eine fußläufige 
Verbindung in Richtung Norden vorgesehen, 
die den Kirchplatz und die dort vorhandenen 
Nutzungen (Gastronomie etc.) besser anbin-
det. Über den zweiten, zwischen dem mittle-
ren und östlichen Wohngebäude geplanten 
Hof wird zudem eine Wegeverbindung in 
Richtung Wiemhove und in Richtung Süden 
ermöglicht. Im südlichen Abschnitt des Grund-
stücks befindet sich derzeit ein gewerblich ge-
nutztes Areal, wofür zunächst der Bestands-
schutz gilt. Langfristig wird eine Umnutzung 
zu Wohnzwecken angestrebt, sodass sich die 
geplante Höfestruktur nach Süden fortsetzen 
kann. Vor dem Gewerbegrundstück liegt eine 
weitgehend versiegelte Fläche mit Bushalte-
stelle. Vorgesehen ist hier die Fortführung der 
geschlossenen Straßenrandbebauung, um 
den Straßenraum vollständig zu fassen. Die 
Bushaltestelle bleibt erhalten und wird künftig 
durch Fahrradabstellanlagen ergänzt. 

1.	 Neuordnung Sendenhorster Straße 
3 und Umgebung

2.	 Neuordnung Sendenhorster Straße 
12 und Umgebung

3.	 Nachverdichtung im Ortskern

4.	 Stärkung / Aufwertung Standort 
Nahversorger

Bauliche Entwicklungen
Die Maßnahme „Neuordnung Sendenhors-
ter Straße 3 und Umgebung“ umfasst das 
Areal rund um das denkmalgeschützte Bren-
nereigebäude mit Kesselhaus aus dem Jahr 
1852 auf der Liegenschaft Sendenhorster 
Straße 3. Zwischen der ehem. Brennerei und 
der Sendenhorster Straße befand sich die seit 
rund 20 Jahren geschlossene Gaststätte Heu-
mann, deren Gebäude aufgrund erheblicher 
baulicher Mängel nicht mehr sanierungsfähig 
war und zwischenzeitlich abgebrochen wur-
de. Im rückwärtigen Grundstück befindet sich 
zudem eine Scheune, die ebenfalls abgebro-
chen werden soll. 

Ziel der Maßnahme ist die Neuordnung und 
städtebauliche Entwicklung des gesamten 
Grundstücks. Im Vordergrund steht die Schaf-
fung von Wohnraum, der durch öffentliche 
Nutzungen, Dienstleistungen oder gastrono-
mische Angebote ergänzt werden kann, um 
lebendige Orte der Begegnung zu schaffen. 
Vorgesehen ist die Errichtung von drei hin-
tereinander angeordneten Wohngebäuden. 
Wünschenswert wäre eine Zufahrt im Süden 
des westlich gelegenen Baukörpers, die auf-
grund der bestehenden Bebauung derzeit 
jedoch nicht realisierbar ist. Bei Erhalt der 
südlichen Bestandsbebauung erfolgt die Er-
schließung – wie in der Lupe dargestellt – 
über eine Tordurchfahrt im vorderen Gebäu-
de. Das straßenseitige Gebäude orientiert 
sich an der bestehenden Bauflucht und führt 
die geschlossene Bebauungsstruktur entlang 
der Sendenhorster Straße fort. Trauf- und 
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3 Nachverdichtung im Ortskern
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Nahversorger
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1 Fußgänger-Steg entlang des 
Werseufers
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Wegeverbindungen

3 Neue Wegeführung entlang 
des östl. Werseufers

4 Ertüchtigung / Verbreiterung 
Brücken

5 Ortsdurchfahrt umgestalten / 
beruhigen
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1 Neuordnung und Gestaltung 
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2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove
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Uferzone
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1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche
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- Gestaltungssatzung

Abb.  23 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan

Abb.  24 I Wohngebäude Sendenhorster Str. 12 Abb.  25 I Freifläche nördl. der Bergstraße
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Insgesamt wird die Maßnahme einen wesent-
lichen Beitrag zur städtebaulichen Weiter-
entwicklung des Ortskerns leisten. Durch die 
Schaffung von neuem Wohnraum und die 
Schließung bestehender Baulücken entsteht 
ein attraktives, kleinteiliges Quartier, das sich 
sensibel in den Bestand einfügt. Gleichzeitig 
verbessern die vorgesehenen fußläufigen Ver-
bindungen abseits der Hauptverkehrsstraßen 
die Durchlässigkeit des Ortskerns und stärken 
die funktionale Verknüpfung zwischen den 
Teilbereichen Alberslohs.

weg, der die Sendenhorster Straße mit dem 
Bereich der Feuerwehr verbindet und die 
nördlich geplanten Wegebeziehungen er-
gänzt bzw. historisch vorhandene Wegebe-
ziehungen wiederherstellt. Hinsichtlich der 
südlich angrenzenden Feuerwehr wurde im 
Prozess angeregt, die Erschließungssitua-
tion langfristig zu überprüfen und ggfs. eine 
Anbindung an die Sendenhorster Straße im 
Norden zu schaffen. Bei einer Neustrukturie-
rung des Standortes wäre zudem die Weiter-
führung des Fußwegenetzes in Richtung Gna-
denkirche zu prüfen.

Auch im Bereich nördlich der Bergstraße 
ist eine Nachverdichtung im Ortskern, im 
Übergang zur Werse, denkbar. Hier befindet 
sich derzeit eine ungenutzte Freifläche, die 
aufgrund ihrer Lage und Einbindung in das 
bestehende Ortsgefüge grundsätzlich für eine 
maßvolle Wohnbebauung geeignet erscheint.

Darüber hinaus bietet das seit wenigen Wo-
chen leerstehende Gebäude der ehemaligen 
Apotheke an der Bergstraße zusätzliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Eine städtebaulich 
sinnvolle Entwicklung kann sowohl in Form ei-
ner gesamten Neuordnung des Areals – etwa 
durch Abriss und Neubau – als auch durch den 

Neben den in Maßnahme 1 beschriebenen 
Planungen werden in Albersloh weitere bau-
liche Entwicklungen angestrebt, die vor allem 
die Reaktivierung baufälliger Gebäude, die 
Inanspruchnahme innerörtlicher Freiflächen 
sowie gezielte Nachverdichtungen umfassen. 

Unmittelbar südlich der zuvor beschriebenen, 
angestrebten baulichen Entwicklung knüpft 
die Maßnahme „Neuordnung Sendenhors-
ter Straße 12 und Umgebung“ an. Das hier 
vorhandene Wohngebäude ist in die Jahre ge-
kommen und beeinflusst das Ortsbild derzeit 
negativ. Im Zuge der Erarbeitung des Ziel- und 
Entwicklungsplans wurden bereits Gespräche 
über eine mögliche bauliche Erneuerung be-
ziehungsweise Ersatzbebauung geführt. Die-
se Initiative wird ausdrücklich begrüßt, da sie 
einen wichtigen Beitrag zur gestalterischen 
Aufwertung dieses Straßenabschnitts leisten 
kann. Ein zukünftiger Neubau sollte sich in 
Maßstab, Bauform und Kubatur an der um-
gebenden Bebauung orientieren und die vor-
handene Straßenrandstruktur fortführen.

Westlich des Grundstücks verläuft ein Fuß-

1.	 Neuordnung Sendenhorster Straße 
3 und Umgebung

2.	 Neuordnung Sendenhorster Straße 
12 und Umgebung

3.	 Nachverdichtung im Ortskern

4.	 Stärkung / Aufwertung Standort 
Nahversorger
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Ortsbild / Aufenthaltsqualität

1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
- Gestaltungssatzung

Abb.  26 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan

Abb.  27 I Schrägluftbild Nahversorger und Freifläche Abb.  28 I Nahversorger im Ortskern
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örtliche Grundversorgung einnimmt. Gemäß 
des Einzelhandelskonzeptes ist der heutige 
Standort – in unmittelbarer Nähe zu weiteren 
Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomie-
nutzungen – städtebaulich sinnvoll und bildet 
einen wichtigen funktionalen Baustein inner-
halb des Ortskerns. Die Sicherung und Stär-
kung des Standortes sind daher ein wesentli-
ches Ziel der Ortsentwicklung, zumal innerhalb 
der Beteiligungsformate eine Modernisierung 
und Ergänzung des Angebotes angeregt wur-
de. Die nordwestlich angrenzenden Flächen 
stehen für eine bauliche Erweiterung nicht zur 
Verfügung, da sie innerhalb des festgesetzten 
Überschwemmungsgebiets der Werse lie-
gen. Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung zu prüfen, 
in welchem Umfang dem Nahversorger Ent-
wicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden 
können. Eine solche Perspektive könnte z.B. 
durch flexibel gefasste Baugrenzen oder eine 
angepasste Höhenentwicklung ermöglicht 
werden, sofern dies mit der städtebaulichen 
Einbindung vereinbar ist. Ziel ist es, die Funk-
tionsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des 
Standorts langfristig zu sichern und die wohn-
ortnahe Versorgung im Ortskern zu stärken.

Erhalt und die Integration des bestehenden 
Gebäudes mit einer rückwärtigen ergänzen-
den Bebauung erfolgen. Bei einer Neuord-
nung bietet sich zudem die Möglichkeit, den 
vorhandenen sehr schmalen Straßenraum der 
Bergstraße in Richtung Norden zu verbreitern. 
Beide Ansätze sind aus städtebaulicher Sicht 
nachvollziehbar und bieten die Chance, das 
Ortsbild gestalterisch aufzuwerten. 

Ein weiteres Potenzial zur Nachverdichtung 
im Ortskern befindet sich im Norden des 
Plangebietes, im Übergang zum nördlich an-
grenzenden Friedhof. Das dort gelegene, 
großzügig bemessene Grundstück ist derzeit 
mit einem freistehenden Einfamilienhaus be-
baut und weist aufgrund seiner Größe und 
Lage ein grundsätzliches Potenzial für eine 
maßvolle bauliche Ergänzung auf.

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses wurde 
die Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum 
im Ortskern deutlich. Vor diesem Hintergrund 
erscheint eine Nachverdichtung an dieser 
Stelle städtebaulich nachvollziehbar, sofern 
sie mit dem ortsbildprägenden Maßstab und 
der umgebenden Bebauungsstruktur in Ein-
klang steht. Dabei ist insbesondere darauf zu 
achten, dass sich mögliche Neubauten har-
monisch in den Bestand einfügen. Eine über-
mäßige Verdichtung oder überproportionale 
Anzahl an Wohneinheiten ist zu vermeiden, 
um den charakteristischen, aufgelockerten 
Übergang zwischen Siedlungsstruktur und 
Friedhofsbereich zu erhalten.

Die Stärkung / Aufwertung Standort  
Nahversorger bezieht sich u.a. auf den Nah 
& Gut-Markt, der eine zentrale Rolle für die 

1.	 Neuordnung Sendenhorster Straße 
3 und Umgebung

2.	 Neuordnung Sendenhorster Straße 
12 und Umgebung

3.	 Nachverdichtung im Ortskern

4.	 Stärkung / Aufwertung Standort 
Nahversorger
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Ziel- und EntwicklungsplanBauliche Entwicklungen

1 Neuordnung Sendenhorster Straße  3 
und Umgebung

2 Neuordnung Sendenhorster Straße 12 
und Umgebung

3 Nachverdichtung im Ortskern
4 Stärkung / Aufwertung Standort 

Nahversorger

Erschließung

1 Fußgänger-Steg entlang des 
Werseufers

2 Neue innerörtliche 
Wegeverbindungen

3 Neue Wegeführung entlang 
des östl. Werseufers

4 Ertüchtigung / Verbreiterung 
Brücken

5 Ortsdurchfahrt umgestalten / 
beruhigen

Ortsbild / Aufenthaltsqualität

1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
- Gestaltungssatzung

Abb.  29 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan Abb.  30 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan

Abb.  31 I Bestehende Fußgängerbrücke
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Ziel- und EntwicklungsplanBauliche Entwicklungen

1 Neuordnung Sendenhorster Straße  3 
und Umgebung

2 Neuordnung Sendenhorster Straße 12 
und Umgebung

3 Nachverdichtung im Ortskern
4 Stärkung / Aufwertung Standort 

Nahversorger

Erschließung

1 Fußgänger-Steg entlang des 
Werseufers

2 Neue innerörtliche 
Wegeverbindungen

3 Neue Wegeführung entlang 
des östl. Werseufers

4 Ertüchtigung / Verbreiterung 
Brücken

5 Ortsdurchfahrt umgestalten / 
beruhigen

Ortsbild / Aufenthaltsqualität

1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
- Gestaltungssatzung

Abb.  32 I Uferböschung Werse
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te Terrasse legt und den Blick auf die Werse 
freigibt. Anschließend schließt der Weg an 
die Münsterstraße an und schafft damit eine 
attraktive fußläufige Verbindung.

Langfristig ist eine Fortführung des Steges 
bzw. des Fußweges in nördlicher Richtung vor-
gesehen. Die geplante neue Wegeführung 
entlang des östlichen Werseufers und da-
mit zwischen Nahversorger und Friedhof ist 
als eigenständige Maßnahme im Ziel- und 
Entwicklungsplan verankert. Damit entsteht 
ein zusammenhängendes, barrierefreies We-
gesystem, das sowohl funktionale Verbindun-
gen als auch Freizeit- und Erholungsqualitäten 
miteinander verknüpft.

Zur Stärkung der neuen innerörtlichen Wege 
sowie des überregionalen Radverkehrs ein-
schließlich der Veloroute sieht der Ziel- und 
Entwicklungsplan die Maßnahme Ertüchti-
gung / Verbreiterung Brücken vor. Diese 

1.	 Fußgänger-Steg entlang des  
Werseufers

2.	 Neue innerörtliche Wegever- 
bindungen

3.	 Neue Wegeführung entlang des 
östl. Werseufers

4.	 Ertüchtigung / Verbreiterung  
Brücken

5.	 Ortsdurchfahrt umgestalten /  
beruhigen

Erschließung
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde 
vielfach der Wunsch nach verbesserten We-
gebeziehungen im Ortskern von Albersloh 
geäußert. Einerseits besteht der Bedarf, die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen – insbeson-
dere aufgrund der historisch bedingt engen 
Straßenräume und schmalen Gehwege. An-
dererseits wurde der Wunsch nach attrakti-
ven, erlebnisorientierten Wegeverbindungen 
deutlich, die die Werse und ihre angrenzen-
den Uferbereiche stärker in das Ortsbild ein-
beziehen und als Freizeit- und Aufenthalts-
raum erlebbar machen.

Eine zentrale Maßnahme des Ziel- und Ent-
wicklungsplans sieht daher die Errichtung ei-
nes Fußgängerstegs entlang der Werse vor. 
Diese Maßnahme soll das Gewässer besser 
zugänglich machen und den Fluss langfristig 
stärker in den Dorfkern von Albersloh integrie-
ren. Sie knüpft unmittelbar an die eigenstän-
dige Maßnahme „Konzeptionelle Planung der 
Uferbereiche der Werse“ aus dem Projekt „Zu-
kunftDorfAlbersloh“ an, wird jedoch aufgrund 
ihrer städtebaulichen Bedeutung als wesent-
licher Bestandteil der langfristigen Ortsent-
wicklung auch im Ziel- und Entwicklungsplan 
aufgegriffen.

Geplant ist ein Fußgängersteg am östlichen 
Ufer der Werse, der im Westen des Plange-
bietes an der bestehenden Fußgängerbrücke 
beginnt und oberhalb der Böschungskante bis 
zur Eisdiele führt. Im Bereich der Eisdiele soll 
der Steg als „Balkon“ ausgebildet werden, 
der sich vor die außengastronomisch genutz-
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Ziel- und EntwicklungsplanBauliche Entwicklungen

1 Neuordnung Sendenhorster Straße  3 
und Umgebung

2 Neuordnung Sendenhorster Straße 12 
und Umgebung

3 Nachverdichtung im Ortskern
4 Stärkung / Aufwertung Standort 

Nahversorger

Erschließung

1 Fußgänger-Steg entlang des 
Werseufers

2 Neue innerörtliche 
Wegeverbindungen

3 Neue Wegeführung entlang 
des östl. Werseufers

4 Ertüchtigung / Verbreiterung 
Brücken

5 Ortsdurchfahrt umgestalten / 
beruhigen

Ortsbild / Aufenthaltsqualität

1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
- Gestaltungssatzung

Abb.  33 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan

Abb.  34 I Anknüpfungspunkt Wiemhove Abb.  35 I Übergang Wiemhove und St.Josef-Straße
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zungen im Osten des Plangebietes mit der 
Werse im Westen verknüpft. Bereits heute be-
steht über die Wiemhove ein Fußweg, der die 
Straße „Teckelschlaut“ mit dem „Kirchplatz“ 
verbindet. Der Ziel- und Entwicklungsplan 
sieht vor, diese bestehende Wegebeziehung 
auszuweiten und funktional zu stärken, sodass 
die Wiemhove künftig als zentraler Wegekno-
tenpunkt verstanden wird. Ausgehend von 
dem neu entwickelten Quartier ist zudem eine 
südlich verlaufende Wegeverbindung vorge-
sehen, die an den bestehenden Fußweg zur 
Feuerwehr anknüpft. Dadurch entsteht ein 
durchgängiges und barrierefreies Wegenetz, 
das alltägliche Wegebeziehungen verbessert 
als auch die Aufenthalts- und Erlebnisqualität 
im Ortskern deutlich erhöht.

Maßnahme betrifft die zwei vorhandenen 
Fußgängerbrücken, die das Westufer mit 
dem Ostufer der Werse verbinden. Insbeson-
dere die südliche Brücke, über die der Rad-
fernweg „Wersewanderweg“ verläuft, weist 
derzeit einen sehr schmalen Querschnitt auf. 
Begegnungsverkehr ist hier kaum möglich, 
was die Nutzbarkeit für Fußgänger, Radfahrer 
und Rollstuhlfahrer einschränkt. Eine bauliche 
Verbreiterung würde daher die Verbindung 
zwischen den beiden Uferseiten deutlich ver-
bessern. Zudem würden dadurch neue Mög-
lichkeiten zur Einrichtung der bereits erläuter-
ten Veloroute geschaffen, die aufgrund der 
schmalen Straßenquerschnittes und des ho-
hen Verkehrsaufkommens nicht auf den Lan-
desstraßen, die durch Albersloh führen, ein-
gerichtet werden kann. 

Die Stärkung bzw. Schaffung neuer innerörtli-
cher Wegeverbindungen wird durch die Neu-
anlage von Fußwegen abseits des Werseufers 
und der Hauptverkehrsstraßen erreicht. Aus-
gehend vom geplanten Steg ist die Schaf-
fung einer neuen Wegeverbindung über den 
privaten Parkplatz südlich der Sparkasse vor-
gesehen. Diese Verbindung soll künftig über 
das neu entwickelte Areal an der Brennerei 
führen und im Osten an die öffentliche Grün-
fläche „Wiemhove“ anschließen. Von dort aus 
ist eine Fortführung der Wegebeziehung über 
die St. Josef - Straße bis zur Ludgerusstraße 
vorgesehen. Durch diese Wegeverbindung 
entsteht eine direkte Ost-West-Achse, die die 
Wiemhove und die dort angrenzenden Nut-

1.	 Fußgänger-Steg entlang des  
Werseufers

2.	 Neue innerörtliche Wegever- 
bindungen

3.	 Neue Wegeführung entlang des 
östl. Werseufers

4.	 Ertüchtigung / Verbreiterung  
Brücken

5.	 Ortsdurchfahrt umgestalten /  
beruhigen
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Ziel- und EntwicklungsplanBauliche Entwicklungen

1 Neuordnung Sendenhorster Straße  3 
und Umgebung

2 Neuordnung Sendenhorster Straße 12 
und Umgebung

3 Nachverdichtung im Ortskern
4 Stärkung / Aufwertung Standort 

Nahversorger

Erschließung

1 Fußgänger-Steg entlang des 
Werseufers

2 Neue innerörtliche 
Wegeverbindungen

3 Neue Wegeführung entlang 
des östl. Werseufers

4 Ertüchtigung / Verbreiterung 
Brücken

5 Ortsdurchfahrt umgestalten / 
beruhigen

Ortsbild / Aufenthaltsqualität

1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
- Gestaltungssatzung

Abb.  36 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan

Abb.  37 I Kreuzung Bergstr. / Sendenhorster Str. Abb.  38 I Querschnitt Sendenhorster Str.
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Die Maßnahme „Ortsdurchfahrt umgestal-
ten / beruhigen“ zielt darauf ab, die Verkehrs-
sicherheit zu erhöhen und die Aufenthaltsqua-
lität im Ortskern deutlich zu verbessern. Mit 
der geplanten Ortsumgehung soll der Verkehr 
der L 586 (Münster – Sendenhorst – Beckum) 
künftig aus dem Ortskern herausgeführt wer-
den. In den Beteiligungsformaten wurde zu-
dem angeregt, die L 585 (Telgte – Wolbeck 
– Albersloh – Drensteinfurt) im Süden von Al-
bersloh mit der L 586 zu verbinden, sodass der 
Verkehr der L 585 künftig ebenfalls über die 
neue Ortsumgehung geführt würde. Durch 
eine solche Durchbindung der projektierten 
Ortsumgehung könnte der gesamte Ortskern 
vom Durchgangsverkehr dauerhaft entlastet 
werden.

Damit ergeben sich neue Spielräume, die in-
nerörtlichen Straßenräume umzugestalten 
und gestalterisch aufzuwerten – etwa durch 
breitere Gehwege, Straßenbäume oder be-
grünte Beete, die den Straßenraum gliedern, 
das Ortsbild aufwerten und zugleich zur Ver-
kehrsberuhigung beitragen. Auf diese Weise 
kann die Ortsdurchfahrt zu einem lebendigen, 
qualitätsvollen Straßenraum entwickelt wer-
den, der die Aufenthaltsqualität steigert und 
die Verbindung zwischen den Teilbereichen 
des Dorfkerns insbesondere für den nicht-mo-
torisierten Individualverkehr stärkt.

1.	 Fußgänger-Steg entlang des  
Werseufers

2.	 Neue innerörtliche Wegever- 
bindungen

3.	 Neue Wegeführung entlang des 
östl. Werseufers

4.	 Ertüchtigung / Verbreiterung  
Brücken

5.	 Ortsdurchfahrt umgestalten /  
beruhigen

Abb.  39 I Potentielle Verbindung L 585 und L 586
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Ziel- und EntwicklungsplanBauliche Entwicklungen

1 Neuordnung Sendenhorster Straße  3 
und Umgebung

2 Neuordnung Sendenhorster Straße 12 
und Umgebung

3 Nachverdichtung im Ortskern
4 Stärkung / Aufwertung Standort 

Nahversorger

Erschließung

1 Fußgänger-Steg entlang des 
Werseufers

2 Neue innerörtliche 
Wegeverbindungen

3 Neue Wegeführung entlang 
des östl. Werseufers

4 Ertüchtigung / Verbreiterung 
Brücken

5 Ortsdurchfahrt umgestalten / 
beruhigen

Ortsbild / Aufenthaltsqualität

1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
- Gestaltungssatzung

Abb.  40 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan

Abb.  41 I Umgebauter Kirchplatz

Abb.  42 I Neue Beleuchtung am Kirchplatz

Abb.  43 I Beispiel Bank Ludwigshafen
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Exkurs: Beleuchtung und Stadtmöbel 

Der Einsatz von Beleuchtungselementen und 
Stadtmobiliar trägt wesentlich zur Qualität des 
Ortsbildes bei. Eine abgestimmte Gestaltung 
stärkt die Identität des öffentlichen Raums und 
fördert eine abgestimmte Gesamtwirkung. 

Im Zuge der Planung des Kirchplatzes wurde 
ein neues Beleuchtungskonzept entwickelt, 
das die gestalterische Aufwertung des Plat-
zes unterstützt. Zur Schaffung eines einheitli-
chen Ortsbildes empfiehlt der Ziel- und Ent-
wicklungsplan, diese Leuchte auch bei der 
Gestaltung weiterer öffentlicher Flächen ein-
zusetzen. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen 
jedoch nur abgängige Leuchten ersetzt oder 
neue Modelle bei vollständig neu angelegten 
Flächen verwendet werden.

Gleiches gilt für die Stadtmöblierung. Im 
Rahmen des Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes (ISEK) der Stadt Sen-
denhorst wurde die Stadtmöbelfamilie „Lud-
wigshafen“ der Firma Nordbahn festgelegt. 
Der Ziel- und Entwicklungsplan schlägt vor, 
diese Serie auch in Albersloh fortzuführen und 
abgängige Elemente sukzessive zu ersetzen.

So entsteht langfristig ein einheitliches, hoch-
wertiges und wiedererkennbares Erschei-

1.	 Neuordnung und Gestaltung  
Kirchplatz

2.	 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3.	 Neugestaltung der westlichen  
Uferzone

Ortsbild I Aufenthaltsqualität
Die Aufwertung des Ortsbildes und die Stei-
gerung der Aufenthaltsqualität gehören zu 
den zentralen Zielen der vorliegenden Pla-
nung. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf 
drei Teilbereichen des Ortskerns, die maßgeb-
lich zur Identität und Attraktivität Alberslohs 
beitragen. 

Eins Fokus liegt auf der Neuordnung und 
Gestaltung des Kirchplatzes. Bereits im 
Rahmen des Projekts „ZukunftDorfAlbersloh“ 
wurde hierzu durch das Ingenieurbüro Gne-
gel ein Gestaltungskonzept erarbeitet, das 
auf den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung 
basiert. Die im Prozess geäußerten Wünsche 
nach einer durchgängigen Platzfläche und ei-
ner Verbesserung der Barrierefreiheit wurden 
dabei berücksichtigt. 

Die Planung sieht vor, den Straßenraum süd-
lich der Kirche auf das Niveau des Kirchplatzes 
anzuheben, um die Begehbarkeit zu verbes-
sern und zusätzliche Flächen für Veranstal-
tungen und öffentliche Nutzung zu schaffen. 
Ergänzend wurde ein Beleuchtungskonzept 
entwickelt, das den Kirchturm mit warmem 
Licht in Szene setzt und die Architektur atmo-
sphärisch hervorhebt.

Die Umsetzung der Maßnahme und der Pla-
nung fand im Sommer 2025 statt.
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Abb.  44 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan
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Ziel- und EntwicklungsplanBauliche Entwicklungen

1 Neuordnung Sendenhorster Straße  3 
und Umgebung

2 Neuordnung Sendenhorster Straße 12 
und Umgebung

3 Nachverdichtung im Ortskern
4 Stärkung / Aufwertung Standort 

Nahversorger

Erschließung

1 Fußgänger-Steg entlang des 
Werseufers

2 Neue innerörtliche 
Wegeverbindungen

3 Neue Wegeführung entlang 
des östl. Werseufers

4 Ertüchtigung / Verbreiterung 
Brücken

5 Ortsdurchfahrt umgestalten / 
beruhigen

Ortsbild / Aufenthaltsqualität

1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
- Gestaltungssatzung

Abb.  45 I WäscherinnenstegAbb.  46 I Querschnitt Sendenhorster Str.
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Ebenfalls vorgesehen ist die Neugestaltung 
der westlichen Uferzone der Werse. Hier 
befindet sich derzeit der Wäscherinnensteg, 
der bereits heute intensiv genutzt wird. Um 
die Qualität des Aufenthalts am Wasser zu 
steigern und die Werse stärker erlebbar zu 
machen, sieht die eigenständige Maßnahme 
„Konzeptionelle Planung der Uferbereiche 
der Werse“ aus dem Projekt „ZukunftDorf-
Albersloh“ eine behutsame gestalterische 
Weiterentwicklung dieses Bereichs vor. Dabei 
soll die naturnahe Erscheinung der Uferzone 
bewusst erhalten bleiben, um den landschaft-
lichen Charakter zu wahren. Ergänzend sind 
Sitzstufen am Wasser sowie Trittsteine im Fluss 
vorgesehen. Gegenwärtig ist es nicht möglich 
ausgehend vom Wäscherinnensteg die Ufer-
bereiche nördlich der Brücke (Münsterstraße) 
auf dem Höhenniveau der Werse zu erreichen. 
Künftig soll mittels Trittsteinen eine Verbin-
dung geschaffen werden. 

Ziel der Maßnahme ist es, einen attraktiven 
Aufenthalts- und Begegnungsraum am Was-
ser für Jung und Alt zu schaffen.

nungsbild des öffentlichen Raums. An präg-
nanten Orten könnten einzelne Bänke durch 
ein dezentes Branding mit Ortsbezug indivi-
duell gestaltet werden.

1.	 Neuordnung und Gestaltung  
Kirchplatz

2.	 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3.	 Neugestaltung der westlichen  
Uferzone

Darüber hinaus spielt die Steigerung der  
Aufenthaltsqualität Wiemhove eine zen-
trale Rolle für die Qualität des innerörtlichen 
Freiraums. Aufgrund ihrer Lage und der Ver-
knüpfung mit neuen und bestehenden We-
gebeziehungen wird sie künftig eine noch 
wichtigere Funktion als grüner Treff- und Ver-
bindungsraum im Ortskern von Albersloh 
übernehmen.

Vorgesehen ist die Gestaltung einer neuen 
Aufenthaltsfläche im „Dreieck“ zwischen den 
bestehenden und den künftig entstehenden 
Fußwegen. Diese Fläche soll durch eine arten-
reiche Bepflanzung aufgewertet werden und 
Sitzgelegenheiten in Form von Bänken (Lud-
wigshafen) erhalten. Ergänzend sind niedrig-
schwellige Spiel- und Bewegungsanreize, wie 
Balanciersteine oder Trittblöcke, vorgesehen, 
um die Fläche generationsübergreifend nutz-
bar zu machen. 

Mit der Neugestaltung entsteht ein attraktiver, 
grüner Aufenthaltsraum, der das Wegenetz 
ergänzt und die Aufenthaltsqualität im Orts-
kern verbessert.
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Ziel- und EntwicklungsplanBauliche Entwicklungen

1 Neuordnung Sendenhorster Straße  3 
und Umgebung

2 Neuordnung Sendenhorster Straße 12 
und Umgebung

3 Nachverdichtung im Ortskern
4 Stärkung / Aufwertung Standort 

Nahversorger

Erschließung

1 Fußgänger-Steg entlang des 
Werseufers

2 Neue innerörtliche 
Wegeverbindungen

3 Neue Wegeführung entlang 
des östl. Werseufers

4 Ertüchtigung / Verbreiterung 
Brücken

5 Ortsdurchfahrt umgestalten / 
beruhigen

Ortsbild / Aufenthaltsqualität

1 Neuordnung und Gestaltung 
Kirchplatz

2 Steigerung Aufenthaltsqualität 
Wiemhove

3 Neugestaltung der westlichen 
Uferzone

Natur

1 Ausweitung 
Uferbereich Werse / 
Retentionsfläche

Übergeordnete 
Maßnahmen
- Gestaltungssatzung

Abb.  47 I Ausschnitt Ziel- und Entwicklungsplan

Abb.  48 I Bereich geplante Ausweitung Abb.  49 I Brücken über die Werse
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Eine der Maßnahme „Ausweitung Uferbe-
reich Werse“ betrifft einen Teilbereich im 
Norden des Plangebietes. Dieser Abschnitt 
liegt bereits heute innerhalb des festgesetz-
ten Überschwemmungsgebiets und steht 
daher für bauliche Entwicklungen nicht zur 
Verfügung. Angestrebt wird eine langfristige 
Erweiterung des Uferbereichs, um dem Fluss 
mehr Raum zu geben und das natürliche Fließ-
verhalten der Werse positiv zu beeinflussen. 
Durch die Maßnahme sollen Retentionsräume 
gesichert, die Gewässerstruktur verbessert 
und ökologische Funktionen gestärkt werden. 
Zur Steigerung der Erlebbarkeit und Zugäng-
lichkeit wird die Anlage eines Fußwegs öst-
lich des renaturierten Bereichs vorgesehen – 
siehe Maßnahmen „Erschließung“. Dadurch 
entsteht eine bessere Verknüpfung zwischen 
Ortskern, Landschaft und Flussraum. 

Insgesamt trägt die Maßnahme dazu bei, die 
Werse langfristig als ökologisch wertvollen, 
identitätsstiftenden und erholungsräumlichen 
Bestandteil Alberslohs zu sichern und weiter-
zuentwickeln.

1.	 Ausweitung Uferbereich Werse /  
Retentionsfläche

Natur
Der Verlauf der Werse im Bereich Albersloh 
wurde im Laufe der Jahrhunderte vielfach 
durch menschliche Eingriffe verändert. Be-
sonders in den vergangenen zwei Jahrhunder-
ten kam es zu Begradigungen und baulichen 
Eingriffen in den Flusslauf, etwa durch Ufer-
befestigungen, Querbauwerke und kleinere 
Staustufen. Diese Maßnahmen dienten ur-
sprünglich der landwirtschaftlichen Nutzung 
und dem Hochwasserschutz, führten jedoch 
langfristig zu einer Einschränkung der natür-
lichen Dynamik des Gewässers und zu Beein-
trächtigungen der Uferlebensräume. 

Heute ist das Bewusstsein für den ökologi-
schen und landschaftsprägenden Wert der 
Werse deutlich gestiegen. Ziel ist es, die Wer-
se und die begleitenden Uferbereiche schritt-
weise ökologisch aufzuwerten und stärker als 
prägendes Landschaftselement in das Orts-
gefüge einzubinden. Dabei sollen sowohl die 
ökologische Durchgängigkeit und der Hoch-
wasserschutz verbessert als auch die Erleb-
barkeit des Gewässers für die Bevölkerung 
erhöht werden. Inhaltlich wird dieses Thema 
als eigenständige Maßnahme des Projektes 
„ZukunftDorfAlbersloh“ - die „Konzeptionel-
le Planung der Uferbereiche der Werse“ be-
arbeitet. Da sie aber auch der wesentlicher 
Bestandteil der langfristigen Entwicklung Al-
berslohs ist, wird der Themenbereich und die 
darin enthaltenden Maßnahmen im Ziel- und 
Entwicklungsplan aufgegriffen.  
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Abb.  50 I Bebauung Kirchplatz Abb.  51 I Bebauung Kirchplatz

Abb.  52 I Bebauung Sendenhorster Straße Abb.  53 I Bebauung Sendenhorster Straße

Abb.  54 I Bebauung Bahnhofstraße Abb.  55 I Bebauung Bahnhofstraße
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Die übergeordnete Maßnahme „Gestal-
tungssatzung“ des Ziel- und Entwicklungs-
plans verfolgt das Ziel, die gewachsene Be-
bauungs- und Nutzungsstruktur Alberslohs 
planungsrechtlich zu sichern und künftige 
Entwicklungen im Dorfkern rechtssicher zu 
steuern. Die Satzung wird ergänzend zur Auf-
stellung des Bebauungsplans „Dorfkern Al-
bersloh“ erarbeitet, der auf Grundlage des 
vorliegenden Ziel- und Entwicklungsplans 
entsteht. Für die angrenzenden Bereiche, die 
zum Teil innerhalb des Geltungsbereiches des 
Ziel- und Entwicklungsplanes jedoch nicht im 
Plangebiet des Bebauungsplanes „Dorfkern 
Albersloh“ liegen, bestehen mitunter sepa-
rate Gestaltungssatzungen oder differenzier-
te Gestaltungsfestsetzungen, die im Rahmen 
von Bebauungsplänen aufgestellt wurden.

Die Gestaltungssatzung wird insbesondere 
Regelungen zur architektonischen Ausprä-
gung der Gebäude treffen – etwa zur Dach- 
und Fassadengestaltung sowie zur Anordnung 
von Werbeanlagen – und somit einen verbind-
lichen Rahmen für eine ortsbildgerechte Wei-
terentwicklung schaffen.

•	 GestaltungssatzungÜbergeordnete Maßnahme
Die Bebauungsstruktur Alberslohs zeichnet 
sich im Ortskern durch eine überwiegend ge-
schlossene Raumkante entlang der Landes-
straßen sowie des Kirchplatzes aus. Dadurch 
werden die Straßenräume klar gefasst. Eine 
Besonderheit stellen die z.B. entlang der Sen-
denhorster Straße vorhandenen Traufgänge 
dar, die zwischen den Gebäuden angeordnet 
sind. Die vorhandenen Gebäude wechseln 
zwischen Giebel- und Traufständigkeit, was 
zu einer abwechslungsreichen Straßenansicht 
führt.

Die Fassadengestaltung der Gebäude ist 
meist kleinteilig und ausgewogen proportio-
niert. Diese Wirkung entsteht insbesondere 
durch gegliederte Fensterflächen, häufig mit 
Sprossen oder Oberlichtern, sowie durch den 
Einsatz traditioneller Materialien. Einzelne Ge-
bäude weisen zudem gestalterische Details 
wie Ornamente oder Fassadenverzierungen 
auf, die zur Identität des Ortsbildes beitragen.

Im Bereich rund um die Kirche und entlang 
der Bahnhofstraße sind vielfach Gebäude mit 
erhöhten Erdgeschosszonen zu finden. Diese 
bauliche Ausprägung steht in engem Zusam-
menhang mit der früheren oder noch beste-
henden Nutzung durch Handel, Dienstleistun-
gen oder Gastronomie.
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Abb.  56 I „Alltagsmenschen“ Albersloh
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enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, 
Dorfbeirat, Politik, Bürgerschaft und externen 
Partnern bildet somit die Grundlage für eine 
zielgerichtete Umsetzung.

Die Verstetigung des begonnenen Kommuni-
kationsprozesses ist wesentlich für die Aktivie-
rung privaten und öffentlichen Engagements 
und stärkt die Identifikation der Bevölkerung 
mit den Maßnahmen. Eine fortlaufende öf-
fentliche Diskussion – etwa im Rahmen von 
Informationsveranstaltungen, Aktionen oder 
Ausstellungen – trägt dazu bei, Erfolge sicht-
bar zu machen und eine positive Dynamik im 
Ort zu fördern.

Der Ziel- und Entwicklungsplan stellt Maß-
nahmen und städtebauliche Entwicklungen 
unabhängig von ihrer Förderfähigkeit dar. Für 
die Umsetzung der öffentlichen Vorhaben 
sollten daher frühzeitig geeignete Förder-
möglichkeiten geprüft und genutzt werden. 
Es empfiehlt sich, verschiedene Förderpro-
gramme auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebe-
ne in Betracht zu ziehen, um eine möglichst 
breite finanzielle Basis für die Realisierung 
der Projekte zu schaffen.

Die konsequente Umsetzung der im Ziel- und 
Entwicklungsplan formulierten Maßnahmen 
kann einen wesentlichen Beitrag zu einer 
nachhaltigen, identitätsstiftenden und zu-
kunftsfähigen Entwicklung des Ortskerns von 
Albersloh leisten.

Umsetzungsstrategie
Der erste Schritt zur Umsetzung des Ziel- und 
Entwicklungsplans erfolgte mit der Maßnah-
me „Neuordnung und Gestaltung Kirch-
platz“ im Sommer 2025. Zur Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
weitere Projekte wird der Bebauungsplan 
„Dorfkern Albersloh“ einschließlich einer 
Gestaltungssatzung aufgestellt. Damit wird 
die künftige bauliche Entwicklung gezielt ge-
steuert und die ortsbildprägende Struktur Al-
berslohs dauerhaft gesichert.

Die erfolgreiche Umsetzung erfordert eine 
enge Zusammenarbeit und kontinuierliche 
Kommunikation zwischen öffentlichen und 
privaten Akteuren. Ein gelungenes Beispiel 
hierfür ist der im Rahmen von „ZukunftDorf-
Albersloh“ etablierte Dorfbeirat, der durch 
die aktive Einbindung der Bürgerschaft we-
sentlich zur Qualität des Beteiligungsprozes-
ses beigetragen hat. Um die Koordination 
der verschiedenen Maßnahmen und Interes-
sen langfristig zu sichern, empfiehlt sich die 
Fortführung eines informellen Gremiums – 
z.B des Dorfbeirats oder einer vergleichbaren 
Struktur.

Bereits während „ZukunftDorfAlbersloh“ und 
der Erarbeitung des Ziel- und Entwicklungs-
plans zeigte sich, dass die Stadtverwaltung 
Sendenhorst aufgrund ihrer guten Vernet-
zung und Erfahrung die organisatorische 
Koordination effizient übernehmen kann. 
Für die Umsetzung einzelner Maßnahmen ist 
jedoch auch die Einbindung externer Fach-
büros mit entsprechender planerischer und 
technischer Expertise grundlegend. Eine 



42

Auftraggeber 

Stadt Sendenhorst

Die Bürgermeisterin 

Dienstbereich: Planen, Bauen, Umwelt

Daniel Fühner

Kirchstraße 1

48324 Sendenhorst

Telefon 02526 303 - 0

mail@sendenhorst.de

www.sendenhorst.de

Impressum 

Bearbeitung 

WoltersPartner Stadtplaner GmbH

Carsten Lang

Dagmar Aufenanger

Jasmine Lütke Harmann

Daruper Straße 15

48653 Coesfeld

Telefon 02541 9408 - 0

stadtplaner@wolterspartner.de

www.wolterspartner.de

Coesfeld, November 2025



43

Abb. 09 Flächennutzungsplan Sendenhorst I 

Stadt Sendenhorst; Abgerufen von https://www.

sendenhorst.de/wirtschaft-bauen-umwelt/pla-

nen-bauen/stadtplanung/flaechennutzungsplae-

ne; Oktober 2025

Abb. 12 Einzelhandelskonzept Sendenhorst I 

Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtpla-

ner GmbH, August 2025; Abgerufen von https://

www.sendenhorst.de/fileadmin/user_upload/

user_upload_DB6/Stadtplanung/S_H_Senden-

horst_Einzelhandels-u-Zentrenkonzept_beschlos-

sen_2025-08-20.pdf; Oktober 2025

Abb. 27 Schrägluftbild Nahversorger und Frei-
fläche Kreis Warendorf; GeoPortal 3D; Abgerufen 

von https://publisher.krwaf.de/apps/Geobasis-

Zwilling/index.html; Oktober 2025

Abb. 39 Potentielle Verbindung L 585 und L 586; 

Straßen.NRW; Abgerufen von https://www.stras-

sen.nrw.de/de/kartenmaterial-von-strassen-nrw.

html?file=files/a_snrw-2022/dokumente/01_pla-

nen-und-bauen/08_Infos-Umsetzungspartner/05_

Kartenmaterial-snrw/Niederlassungskarten/

RNL%20Münsterland.pdf&cid=37221

Abb. 43 Beispiel Bank Ludwigshafen; Nord-

bahn; Abgerufen von https://www.nordbahn-on-

line.de/serie/ludwigshafen/; Oktober 2025

Textquellen

Geschichtliche Entwicklung Albersloh I Stadt 
Sendenhorst; Abgerufen von https://www.sen-
denhorst.de/buergerservice/sendenhorst/ge-
schichte-von-albersloh?utm_source=chatgpt.
com; Oktober 2025

Albersloh - Eine Schrift aus dem Jahr 1976 
I Heimatverein Sendenhorst; Abgerufen von 
https://www.heimatvereinsendenhorst.de/ge-
schichte-n/mehr-geschichte-n/1976-albersloh/; 
Oktober 2025

St. Ludgerus Albersloh I St. Martinus und Lud-

gerus Sendenhorst und Albersloh, Katholische 

Kirchengemeinde; Abgerufen von https://www.

st-martinus-und-ludgerus.de/kirchen-einrichtun-

gen/st-ludgerus-albersloh?utm_source=chatgpt.

com, Oktober 2025

Quellen

Bildquellen

Titelbild I Kreis Warendorf; GeoPortal 3D; Abge-

rufen von https://publisher.krwaf.de/apps/Geo-

basis-Zwilling/index.html; Oktober 2025

Abb. 06 Preußische Kartenaufnahme 1836 - 
1850 I tim-online; Oktober 2025

Abb. 07 Fliegeraufnahme 1958 I AbeBooks; 

Abgerufen von https://www.abebooks.com/

paper-col lect ib les/Postkarte-Carte-Post-

a l e - 4 0 6 7 9 5 0 3 - A l b e r s l o h - F l i e g e r a u f n a h -

me/30290904843/bd; Oktober 2025

Abb. 08 Ausschnitt Regionalplan Münsterland I 

Bezirksregierung Münster; Abgerufen von https://

www.bezreg-muenster.de/themen/regionalpla-

nung-und-regionalrat/regionalplan, Oktober 2025
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Ziel- und Entwicklungsplan für den Dorfkern Albersloh
Maßnahmen-, Zeit-, Kosten- und Finanzierungsübersicht Stand 07.11.2025

 
A Bauliche Entwicklungen 

A 1 Neuordnung Sendenhorster Straße 3 und Umgebung Privat n n  - 

A 2 Neuordnung Sendenhorster Straße 12 und Umgebung Privat n n  - 

A 3 Nachverdichtung im Ortskern Privat n n  - 

A 4 Stärkung / Aufwertung Standort Nahversorger Privat n n  - 

A. Summe Vorbereitung  - 

B  Erschließung

B 1 Fußgänger-Steg entlang des Werseufers Stadt n n 430.900 €
Städtebauförderung / 

Dorferneuerung
Übernahme Kosten aus Wersekonzept

B 2 Neue innerörtliche Wegeverbindungen Stadt n n 44.750 €
Städtebauförderung / 

Dorferneuerung
Einzelpreis (EP) je Quadratmeter

B 2.1 Abschnitt: Geplante Fußwege Wiemhove Stadt n n 31.500 €
Städtebauförderung / 

Dorferneuerung
 bestehender Fußweg zwischen Kirche und Teckelschlaut 

wurde nicht berücksichtigt

B 2 Abschnitt: Fußwege Sendenhorster Straße 3 und 13 Stadt n n 13.250 €
Städtebauförderung / 

Dorferneuerung
nur Betrachtung der Fußwege; geplante Erschließungsflächen 

(Zufahrten) wurden nicht berücksichtigt

B 3 Neue Wegeführung entlang des östl. Werseufers Stadt n 415.400 €
Städtebauförderung / 

Dorferneuerung
Übernahme Kosten aus Wersekonzept

B 4 Ertüchtigung / Verbreiterung Brücken Stadt n n 652.400 €
Städtebauförderung / 

Dorferneuerung
Übernahme Kosten aus Wersekonzept

B 5 Ortsdurchfahrt umgestalten / beruhigen (Gesamt) Stadt n 2.507.000 €
EP je Quadratmeter;    umfasst die Abschnitte der L 586 und L 

585 im Geltungsbereich

B 5.1 Abschnitt zwischen Bergstraße und Schwalbenweg (L586) Stadt n 726.500 €

B 5.2 Abschnitt Wolbecker Straße und Kirchplatz (L586) Stadt n 825.500 €

B 5.3 Abschnitt zwischen Werse und Bergstraße (L585) Stadt n 600.000 €

B 5.4 Abschnitt Bergstraße (L585) Stadt n 355.000 €

4.050.450 €

C Ortsbild I Aufenthaltsqualität

C 1 Neuordnung und Gestaltung Kirchplatz Stadt n 275.000 €
ZIZ-Prgramm "Zukunftsfähige 

Innenstädte und Zentren"
Die Umsetzung der Projekte erfolgte im Sommer 2025

C 2 Steigerung Aufenthaltsqualität Wiemhove Stadt n n 15.000 €
Städtebauförderung / 

Dorferneuerung
EP je Quadratmeter

C 3 Neugestaltung der westlichen Uferzone Stadt n n 348.000 €
Städtebauförderung / 

Dorferneuerung
Übernahme Kosten aus Wersekonzept

638.000 €

D Natur

D 1 Ausweitung Uferbereich Werse Stadt n 190.000 €
 Hochwasserrisikomanagement und 

Wasserrahmenrichtlinie (FöRL 
HWRM/WRRL) 40 - 80 %

EP je Kubikmeter

190.000 €

E Übergeordnete Maßnahmen

D 1 Gestaltungssatzung für den Dorfkern Stadt n  - Anteilig im BP "Dorfkern Albersloh" enthalten

 - 

4.878.450 €
gerundet 4.900.000 €

Hinweise

*Enthalten sind 10% Unvorhergesehenes sowie 20% pauschal für Planungskosten
** Die genannten Förderprogramme sind nicht abschließend. Der Einsatz weiterer / anderer Programme ist denkbar. 

Die Priorisierung in kurz-, mittel- und langfristig erfolgte nach aktuellem Kenntnisstand.. Eine zeitliche Verschiebung der Maßnahmen im Laufe des Prozesses ist möglich. Der Fortschritt der einzelnen Maßnahmen und die Auswirkung auf 
die Umsetzung weiterer Maßnahmen ist jährlich zu prüfen.

Geschätzte 
Gesamtkosten 

(brutto) *
Bemerkung

Es handelt sich um eine grobe Kostenaufstellung auf Basis des Ziel- und Entwicklungsplans sowie nach derzeitigem Kenntnisstand. Die Kosten sind für einen möglichen Antrag auf Fördermittel im Rahmen von einzelnen Objektplanungen 
nach HOAI zu konkretisieren. 

potentielle Förderprogramme**

Nu
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B. Summe öffentliche Baumaßnahmen - Erschließung

Gesamtsumme A bis E

Umsetzungszeitraum                                                             

ku
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el

C. Summe Gewässermaßnahmen 

la
ng

B. Summe Baumaßnahmen Aufwertung öffentlicher Raum / Erschließung

C. Summe Gewässermaßnahmen 

Anlage 
Zeit- und Kostenplanung Stand 07.11.2025




